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Worb BE Erfreuliche Entwicklung. Nicht geklärt ist das Ver¬
hältnis zu den Nichtmitgliedern. 45 Mitglieder. Umsatz

Fr. 36 000.—.

Diese Urteile beleuchten einige Probleme, mit denen sich die MG zu
befassen haben. Sie legen aber auch beredtes Zeugnis ab, über die bei den
betreffenden Landwirten herrschende Einsicht und vom zähen Willen,
gemeinsame Lösungen anzustreben.

Nützliche Hinweise

Nach dem Auftanken des Traktors
Einfüllstutzen des Kraftstoffbehälters
schliessen

An Tankstellen und auch im bäuerlichen
Betrieb kommt es manchmal vor, dass der
Tankwart bzw. Traktorfahrer nach dem Füllen

des Kraftstoffbehälters das Verschlies-
sen des Einfüllstutzens vergisst.

Bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren
spritzt dann das Benzin aus dem vollgefüllten

Kraftstoffbehälter auf die Strasse,
richtet aber keinen grossen Schaden an,
da das Benzin verdunstet.

Wird dagegen Dieselkraftstoff aufgetankt

und der Kraftstoffbehälter nicht
verschlossen, so kann das Dieselöl während
der Fahrt ausfliessen und eine Schmierspur
hinterlassen und nachfolgende Kraftfahrzeuge

gefährden.
Ist z. B. bei einem Traktor mit Anhänger

der Kraftstoffbehälter versehentlich nach
dem Auffüllen nicht verschlossen, so kann
in einer scharfen Kurve das Dieselöl auf
die Strasse fliessen. Der nachfolgende
Anhänger kommt auf der Schmierspur ins

Rutschen, schert aus und schon ist das

Unglück geschehen. Durch diese Nachlässigkeit

und Unachtsamkeit kann der
Traktorfahrer gerichtlich bestraft werden. Denn
die Gefährlichkeit des ausgetretenen
Dieselöls nötigte den Traktorfahrer, sich nicht
darauf zu verlassen, dass der Tankwart den

Kraftstoffbehälter wieder fest verschliessen
werde. Vielmehr hat der Fahrer nach dem
Tanken selbst für einen einwandfreien
Verschluss zu sorgen. K.F.

Achtung beim Rückwärtsfahren
und Zurückstossen

Viele tödliche Unfälle passieren allein
deshalb, weil der Traktorfahrer beim

Rückwärtsfahren und Zurückstossen seines Traktors

mit Anhänger nicht in den toten Winkel

hineinsehen kann, in den sich gerade in
diesem Augenblick jemand aufhielt. Er kann
sich dann bei Gericht nicht einfach damit
entschuldigen, er habe nichts sehen können.

In einem Gerichtsbeschluss wurde
betont, dass der Fahrer sich eines Einweisers
bedienen müsse, wenn er sich nicht selbst
Gewissheit verschaffen könne, dass in dem
Streifen, in dem ihm die Einsicht versperrt
sei, niemand stehe. Diese Pflicht bestehe
nicht nur auf öffentlichen Strassen, sondern
an allen Orten, an denen man mit der
Möglichkeit des Hinzukommens von Menschen
zu rechnen habe. Auch auf einer Baustelle
bzw. im bäuerlichen Betrieb dürfe man
mit dem LKW und Traktor mit Anhänger
nur dann rückwärtsfahren, wenn man
entweder das gesamte rückwärtige Gelände im

Auge habe oder eine Hilfsperson zur
Verfügung steht, die einem anzeige, ob hinten
alles frei ist, da sonst der LKW- bzw.
Traktorfahrer, wenn dabei ein Unfall geschieht,
schadenersatzpflichtig gemacht werden
kann. O.T.
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